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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wie n 

' .. "at ,. •••• ....~ 

des Nationalrates XVII. Gesetzgcbullgsperiode 

Wien, 

~5lf1-/AB 

1988 -10- 24 

zu :L'.-f'1IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 2614/J betreffend die Ennstalstraße B 146, welche die Ab­

geordneten Mag. Geyer und Freunde am 23. September 1988 an 

mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Für die Wahl der Trassenführung der B 146 Ennstalstraße waren 

sämtliche von der Bundesstraßenverwaltung im Amt der Steier­

märkischen Landesregierung ausgearbeiteten und meinem Ressort 

vorgelegten Projektsunterlagen (einschließlich einer umfassen-

den Variantengegenüberstellung und umweltbezogener Projekts­

bestandteile) maßgebend. Die von der Steiermärkischen Naturschutz­

behörde für diese ennsnahe Trassenführung erteilte bescheidmäßi­

ge Zustimmung stellte dabei eine der rechtlichen Grundlagen für 

die Entscheidungsfindung dar. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Derzeit befinden sich die Detailplanungen im Amt der Steier­

märkischen Landesregierung in Bearbeitung. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Für die Entscheidungsfindung wurden sämtliche, von der Bundes­

straßenverwaltung im Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

ausgearbeiteten Unterlagen - darunter auch die von Oipl.lng. 

Or. Snizek erstellte Variantengegenüberstellung - herangezogen. 

Die Entscheidung selbst erfolgte nach Abwägung aller maßgeben­

den technischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Gesichts­

punkte, wobei insbesondere der zustimmende Bescheid der Steier­

märkischen Naturschutzbehörde und die darauf aufgebaute Meinungs­

bildung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung Berück­

sichtigung fanden. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Die ökologischen Belange dieser Trassenentscheidung wurden von 

der zuständigen Naturschutzbehörde geprüft. Als Ergebnis dieser 

Überprüfung wurde eine bescheidmäßige Zustimmung zur Realisierung 

einer ennsnahen Trassenführung erlassen. Ich bin in diesem Zu­

sammenhang der Ansicht~ daß die Steiermärkische Naturschutzbehör-

de ein kompetentes Gremium zur Berücksich 

angesprochenen ökologischen Gesichtspunkt 

sichtige jedenfalls nicht, die Entscheidu 

hörde beeinflussen oder gar abändern zu 

auch der von Ihnen 

und beab­

Naturschutzbe-
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